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In Ergänzung zur Broschüre «wie wir sind» orientiert Sie dieses Merkblatt über alle relevanten Themen und 

Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung unseres Erscheinungsbilds. 

 

 Sie tragen während der Arbeit eine dunkle Hose (keine Jeans) oder einen knielangen Rock und dazu eine 

helle, unifarbene Bluse. Diese Kleider kaufen und reinigen Sie selbst und bleiben Ihr Privateigentum. Falls 

Sie lieber eine Bluse der Spitäler fmi AG tragen möchten, teilen Sie uns dies bitte mit. 

 

 Das Tragen eines Jackets ist gestattet. Ihr Jacket muss unifarbig sein und zu Ihrer Hose / Ihrem Rock 

passen. 

 

 An Ihrem ersten Arbeitstag erhalten Sie zwei Foulards der Spitäler fmi AG ausgehändigt. Eines davon ist 

quadratisch, das andere rechteckig. Das Tragen eines Foulards während der Arbeit ist obligatorisch, da es 

zum offiziellen Erscheinungsbild gehört. Für die Pflege der Foulards sind Sie selbst verantwortlich. Ist das 

Foulard beschädigt oder verfärbt, können Sie dieses austauschen. 

 

 Im ersten Dienstjahr vergüten wir Ihnen eine Kleiderentschädigung im Wert von CHF 500.--. Falls Sie eine 

Bluse der Spitäler fmi AG tragen, reduziert sich Ihr Anspruch auf CHF 200.--. Beträgt Ihr Beschäftigungsgrad 

weniger als 100 %, reduziert sich Ihr Anspruch entsprechend. 

 

 Solange Sie in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis mit der Spitäler fmi AG stehen, erhalten Sie ab dem 

zweiten Dienstjahr, jeweils im Monat Dezember, CHF 250.-- ausgerichtet. Falls Sie eine Bluse der Spitäler 

fmi AG tragen, erhalten Sie CHF 100.-- pro Kalenderjahr. Beträgt Ihr Beschäftigungsgrad weniger als 100 %, 

reduziert sich Ihr Anspruch entsprechend. 

 

 Wenn Sie in einem befristeten Arbeitsverhältnis für die Spitäler fmi AG arbeiten, erhalten Sie eine einmalige 

Entschädigung von CHF 50.--. 

 

 Fühlen Sie sich unsicher wie Ihr Erscheinungsbild auf andere wirkt? Sprechen Sie Ihre Vorgesetzte / Ihren 

Vorgesetzten darauf an, damit Sie die gewünschte Unterstützung erhalten. Denn es ist uns wichtig, dass Sie 

sich bei uns wohl fühlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


